
12., überarbeitete Auflage
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und Erben
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erst, wenn auch der überlebende Ehegatte 
stirbt. 

Eines ist aber auf jeden Fall zu beachten: 
Wird Gütergemeinschaft zwischen Eheleu-
ten vereinbart – gleich ob bei der Heirat 
oder später –, gilt dies als Schenkung desje-
nigen Ehegatten, der mehr Vermögen hat, 
an denjenigen, der weniger besitzt. Das kos-
tet Schenkungsteuer in den üblichen Gren-
zen (siehe Seite 327). Die steuerlichen Folgen 

sollten Sie bedenken. Dazu brauchen Sie die 
Hilfe eines Steuerberaters oder einer Steuer-
beraterin.

k Vereinbarungen zu Lebzeiten
Wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie 
durch Vereinbarung der Gütergemein-
schaft Ihre Ehefrau oder Ihren Ehe-
mann schon zu Lebzeiten an Ihrem 

Was Ehegatten und Lebenspartner erben
Güterstand

Zugewinn -
gemeinschaft

Gütertrennung

Gütergemeinschaft

Eigentums- und 
Vermögensgemein-
schaft der früheren 
DDR *)

*) Gilt nur für Bürger der früheren DDR, die vor dem 3. Oktober 1992 für diesen Güterstand votiert haben, und nur für Erbfälle nach dem 
3. Oktober 1990. 

**) Ist ein Großelternteil verstorben, erbt der überlebende Ehegatte anstelle seiner Abkömmlinge auch dessen Teil. Sind keine Abkömmlinge 
vorhanden, geht der Anteil an die anderen Großelternteile.

neben Erben 
1. Ordnung 
(Kinder, Enkel)

1/2

1/2 bei einem Kind
1/3 bei zwei Kindern
1/4 bei drei und 
mehr Kindern

1/4

1/4

neben Erben 
2. Ordnung 
(Eltern, Ge-
schwister)

3/4

1/2

1/2

1/2

neben Erben 
3. Ordnung 
(Großeltern)

3/4**)

1/2**)

1/2**)

1/2**)

neben Erben 
weiterer 
Ordnungen

1/1

1/1

1/1

1/1
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Vermögen beteiligen wollen, sollten 
Sie sich unbedingt notariell beraten 
lassen. Die Gütergemeinschaft ist 
kompliziert und recht unübersichtlich, 
kann aber je nach Vermögensverhält-
nissen auch sehr sinnvoll sein.

Eigentums- und Vermögensge-
meinschaft in den neuen Bundes-
ländern
Haben Eheleute in den neuen Bundeslän-
dern bis zum 3. Oktober 1990 im gesetzli-
chen Güterstand der früheren DDR, der Ei-
gentums- und Vermögensgemeinschaft, ge-
lebt, so gilt für sie von diesem Zeitpunkt an 

der gesetzliche Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft mit allen dargestellten erbrecht-
lichen Folgen. Aber: Jeder Ehegatte konnte 
nach der deutsch-deutschen Einigung in-
nerhalb von zwei Jahren – also bis zum 
3. Oktober 1992 – einseitig gegenüber dem 
Kreisgericht erklären, dass es für seine Ehe 
beim bisherigen DDR-Güterstand bleiben 
solle. Dann leben die Eheleute, wenn ein 
Ehevertrag nichts anderes bestimmt, weiter 
im Güterstand der Eigentums- und Ver -
mögensgemeinschaft. Die Erhöhung des  
 gesetzlichen Erbteils des überlebenden 
 Ehegatten (das zusätzliche Zugewinnaus-
gleichsviertel, siehe tabellarische Übersicht 
Seite 24) gibt es also nicht.
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Nichteheliche Kinder, Adoptiv-
kinder, Stiefkinder
Bei nichtehelichen Kindern muss klargestellt sein, wer der leibli-
che Vater ist. Bei Adoptivkindern unterscheidet das Gesetz zwi-
schen der Adoption Minderjähriger und Volljähriger. 

Nichteheliche Kinder haben gegen-
über ihrer Mutter schon immer ein ge-

setzliches Erbrecht in demselben Umfang 
wie eheliche Kinder. Gegenüber ihren Vä-
tern haben nichteheliche Kinder seit 1970 
nach und nach erbrechtliche Ansprüche er-
worben. Für Erbfälle ab dem 1. Juli 1970 hat-
ten ab dem 1. Juli 1949 geborene nichteheli-
che Kinder grundsätzlich nur einen Erber-
satzanspruch. Für Erbfälle seit dem 3. Okto-
ber 1990 galt für vor dem 3. Oktober 1990 
geborene nichteheliche Kinder, deren Väter 
in der DDR lebten, das Erbrecht ehelicher 
Kinder. Für Erbfälle ab dem 1. April 1998 
werden alle ab 1. Juli 1949 geborenen nicht-
ehelichen Kinder ehelichen Abkömmlingen 
erbrechtlich gleichgestellt, Kinder von in 
der DDR lebenden Vätern ohne zeitliche Be-
schränkung. Für Erbfälle ab dem 29. Mai 
2009 sind auch alle vor dem 1. Juli 1949 ge-
borenen nichtehelichen Kinder voll nach ih-
ren Vätern erbberechtigt und umgekehrt.

Der BGH hat infolge der Rechtsprechung 
des EGMR in Ausnahmefällen auch nicht-
eheliche Kinder, die vor dem 1. Juli 1949 ge-
boren worden sind, als gesetzliche Erben ih-

res vor dem 29. Mai 2009 verstorbenen Va-
ters anerkannt. Wenn Sie der Meinung sind, 
dass Sie in einem vergleichbaren Erbfall 
Rechte nach Ihrem Vater herleiten können, 
dann müssen Sie sich umgehend beraten 
lassen.

Voraussetzung für das Erbrecht zwischen 
nichtehelichen Kindern und ihren Vätern 
ist, dass die Abstammung geklärt ist, Das 
heißt, es muss rechtlich verbindlich klarge-
stellt sein, dass der nichteheliche Vater der 
Vater des Kindes ist. Das kann durch Aner-
kennung oder durch gerichtliche Vater-
schaftsfeststellung geschehen. Nur dann be-
steht ein Verwandtschaftsverhältnis zwi-
schen Vater und Kind und damit auch ein 
gegenseitiges Erbrecht. Das bedeutet, nicht-
eheliche Kinder erben wie eheliche Kinder. 
Sind mehrere Erben vorhanden, werden sie 
Mitglied einer Erbengemeinschaft. Will der 
Erblasser eine Erbengemeinschaft zwischen 
seinem nichtehelichen Kind und seinen 
sonstigen Erben verhindern, muss er tätig 
werden und entsprechende testamentari-
sche Anordnungen treffen. Er kann das 
nichteheliche Kind auf den Pflichtteil set-
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zen oder ihm ein Vermächtnis im Wert des 
gesetzlichen Erbteils aussetzen. 

Die rückwirkende erbrechtliche Gleich-
stellung für alle nichtehelichen Kinder kann 
zu einer Neuabwicklung bereits abgeschlos-
sener Erbfälle führen.

k Beispiel
Der verwitwete Herr König stirbt am 
10. Juni 2010 in München und hinter-
lässt einen am 9. Januar 1949 gebore-
nen nichtehelichen Sohn Jürgen und 
eine eheliche Tochter Renate. In sei-
nem Testament hat er Renate als Al-
leinerbin eingesetzt. Renate beantragt 
und erhält einen Erbschein, der sie als 
Alleinerbin ausweist.

Der nichteheliche Sohn Jürgen ist, da vor 
dem 1. Juli 1949 geboren, im Jahr 2010 noch 
von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-
sen und hat damit auch keinen Pflichtteils-
anspruch. Dies ändert sich im April 2011, 
denn jetzt ist gesetzlich geregelt, dass auch 
vor dem 1. Juli 1949 geborene nichteheliche 
Kinder ein gesetzliches Erbrecht haben, und 
zwar rückwirkend für alle Erbfälle ab dem 
29. Mai 2009. 

Jürgen ist zwar durch das Testament von 
der Erbfolge ausgeschlossen, er kann aber 
jetzt seinen Pflichtteilsanspruch gegen sei-
ne Halbschwester Renate geltend machen.

Eines kann er allerdings nicht: als neu 
hinzugetretener Pflichtteilsberechtigter das 
Testament seines Vaters anfechten. Das hat 

der Gesetzgeber ausgeschlossen (Art. 12 I § 10 
Abs. 3 NEhelG; zur Anfechtung siehe Seite 
201).

Adoptivkinder
 Adoption Minderjähriger – normalerweise 
wird ein minderjähriges Kind, häufig ein Ba-
by, adoptiert. Durch die Adoption erlangt 
das Kind die volle rechtliche Stellung eines 
ehelichen Kindes. Auf das Erbrecht bezogen, 
bedeutet das: Ein Adoptivkind erbt wie ein 
eheliches Kind. 

Die Wirkung der Adoption Minderjähri-
ger erstreckt sich auch auf die Abkömmlin-
ge des Adoptivkindes und auf die Verwand-
ten der Adoptiveltern. Ebenso erben diese 
(Adoptiv-)Verwandten vom angenomme-
nen Kind. Bisherige Verwandtschaftsver-
hältnisse erlöschen. Das adoptierte Kind 
erbt also nicht von seinen „richtigen“, bluts-
verwandten Eltern und diese auch nicht von 
ihm.

Wird ein Minderjähriger durch einen mit 
ihm im zweiten oder dritten Grad Verwand-
ten – das sind zum Beispiel Großeltern, Ge-
schwister, Onkel und Tante – oder Verschwä-
gerten adoptiert, dann erlischt nur die Ver-
wandtschaft zu den leiblichen Eltern und 
deren Abkömmlingen, den Geschwistern 
und ihren Nachkommen. Alle übrigen ver-
wandtschaftlichen Beziehungen, zum Bei-
spiel zu den Großeltern, bestehen weiter 
und können erbrechtliche Ansprüche be-
gründen. Wird ein Stiefkind von dem Stief-
elternteil adoptiert, so erlöschen seine Ver-
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wandtschaftsverhältnisse zu den Verwand-
ten seines verstorbenen Elternteils nicht, 
wenn dieser Elternteil sorgeberechtigt war. 
Der Enkel bleibt weiter mit seinen Großel-
tern, den Eltern seines verstorbenen Vaters 
oder seiner Mutter verwandt und tritt trotz 
Adoption an die Stelle des verstorbenen El-
ternteils.

Adoption Volljähriger
Die Wirkung einer Adoption Volljähriger ist 
nicht so weitreichend wie die Adoption von 
Minderjährigen. Vor allem erstreckt sich das 
Annahmeverhältnis nicht auf die Verwand-
ten des Annehmenden, ist also beschränkt 
auf Adoptivkind und Adoptiveltern. 

Es gibt kein Erbrecht des angenomme-
nen Kindes gegenüber den Verwandten sei-
ner Adoptiveltern; es besteht aber ein Erb-
recht des Adoptivkindes und seiner Ab-
kömmlinge nach den Adoptiveltern und 
umgekehrt.

Stiefkinder und Stiefeltern
 Stiefkinder sind mit dem Stiefelternteil 
nicht verwandt und gehören daher nicht zu 
den gesetzlichen Erben des Stief elternteils. 
Sie erben nur von ihrem leiblichen Eltern-
teil. Ebenso werden Stiefeltern nicht gesetz-
liche Erben ihrer Stiefkinder, auch sie erben 
nur nach ihren leiblichen Kindern.

k Beispiel
Herr Hansen ist geschieden. Seine bei-
den Kinder aus der geschiedenen Ehe 
leben bei der Mutter. Er heiratet wie-
der, und seine zweite Frau bringt zwei 
Kinder mit in die Ehe. Nach Herrn Han-
sens Tod erben die zweite Ehefrau so-
wie die beiden Kinder aus seiner ers-
ten Ehe. Die beiden Stiefkinder, die sei-
ne zweite Frau mit in die Ehe brachte, 
erben nichts. Auch das Erbrecht der 
ersten Ehefrau von Herrn Hansen ist 
mit der Scheidung entfallen.

Stiefeltern, die ihren Stiefkindern nach ih-
rem Tod etwas zukommen lassen wollen, 
können sie in einem Testament oder Erbver-
trag bedenken, sie als Erben oder Vermächt-
nisnehmer einsetzen,

Es ist auch möglich, dass Stiefeltern ihr 
Stiefkind adoptieren. Dann erbt es wie ein 
leibliches Kind.


